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Nachtrag 1 zum Reglement SSO-Vorsorgestiftung,  
gültig ab 01.01.2008 

Art. 2 - Verwaltung der Personalvorsorge 
 
 
 
Art. 2 Abs. 2 lautet neu wie folgt: 
 
 
(2) 
Die versicherte Person erhält jährlich einen Vorsorgeausweis über ihre versicherten Leistun-
gen und die übrigen relevanten Daten ihrer Personalvorsorge. Sie erhält ausserdem jährlich 
Informationen über die Organisation und die Finanzierung der Stiftung sowie die Mitglieder 
des paritätisch besetzten Stiftungsrates. 
 
Auf Anfrage hin gibt die Stiftung der versicherten Person ihre Jahresrechnung und ihren Jah-
resbericht ab; sie informiert über den Kapitalertrag, den Schadenverlauf, die Verwaltungsko-
sten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung und den Deckungsgrad. 
 
 
Dieser Nachtrag tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
 
Zürich, 2. Juli 2009 
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